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5.  Baurechtsvertag mit der Eberli Entwicklung AG, Sarnen 
betreffend das Grundstück GB Nr. 1889 (Einsiedlerhof)  
mit einer Fläche von 3707m2

1. Eckdaten des Baurechtsvertrags

1.1. Grundstück
Das Baurecht umfasst das ganze Grundstück Liegenschaft  
Nr. 1889 mit einer Fläche von 3707 m2.

1.2. Baurechtsart
Der Baurechtsgeber räumt der Baurechtsnehmerin ein selbstän-
diges und dauerndes Baurecht im Sinne von Art. 675 und 779 ff. 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) auf dem vorste-
hend beschriebenen baurechtsbelasteten Grundstück ein. 

1.3. Zweck
Das Baurecht beinhaltet das Recht, im Rahmen der planungs- 
und baurechtlichen Möglichkeiten ein oder mehrere Gebäude 
zum Betrieb eines Hotels oder hotelähnlichen Betriebs zu erstel-
len, zu unterhalten und zu erneuern. Daneben erhält die Bau-
rechtsnehmerin das Recht, Räumlichkeiten für die römisch- 
katholische Kirchgemeinde Einsiedeln zu erstellen, zu unterhal - 
ten und zu vermieten / verpachten / im Unterbaurecht abzutreten 
und zu erneuern und – nach Absprache mit dem Baurechtsge-  
ber – weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse zu realisieren 
um diese selber zu bewirtschaften oder an Dritte zu vermieten 
oder zu verpachten. 

Entsprechend einer Vorgehenspflicht, verpflichtet sich die  Bau-
rechtsnehmerin auf dem Baurechtsgrundstück möglichst rasch 
ein Hotel oder einen hotelähnlichen Betrieb zu bauen und zu be-
treiben. Als Hotel- oder hotelähnlichen Betrieb gelten Hotelzim-
mer sowie Studios und Appartements für Hotelgäste, nicht aber 
dauernde Wohnnutzungen mit Wohnsitznahme mit Ausnahme 
einer Wohnung für die Hotelkader.

1.4. Dauer des Baurechts
Das Baurecht dauert ab seiner Eintragung im Grundbuch bis zum 
31. Dezember 2095 (80 Jahre).

Fünf Jahre vor Ablauf des Baurechtsvertrags, spätestens am  
31. Dezember 2090, treten die Parteien in Verbindung zur Auf-
nahme einer möglichen Vertragsverlängerung, wobei auch diese 
in partnerschaftlicher Weise durchzuführen ist.

1.5. Übertragbarkeit
Die Übertragung des Baurechts an Dritte in Teilen oder als Gan - 
zes bedarf der Zustimmung des Baurechtsgebers. Der Bau-
rechtsgeber kann die Zustimmung verweigern

–   wenn sich der Erwerber des Baurechts nicht vorbehaltlos und 
schriftlich verpflichtet, alle Bestimmungen dieses Baurechts-
vertrages vollumfänglich zu übernehmen und zu erfüllen; 

–   bei fehlender Kreditwürdigkeit des Erwerbers des Baurechts.

1.6. Baurechtszins
Die Baurechtsnehmerin bezahlt dem Baurechtsgeber während 
der Baurechtsdauer einen Baurechtszins, zahlbar im Voraus, in 
gleich hohen vierteljährlichen Raten je auf den 1. Januar, 1. April, 
1. Juli und 1. Oktober jedes Jahres, erstmals pro rata per Datum 
des Beginns der Baurechtszinspflicht. Die Baurechtszinspflicht 
beginnt zum Zeitpunkt der Eröffnung des Hotels. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist kein Baurechtszins geschuldet.

1.6.1. Der anfängliche Baurechtszins
In Sinne einer wirtschaftlichen Unterstützung verzichtet der 
 Bezirk in den ersten 5 Betriebsjahren auf den vollumfänglichen 
Baurechtszins. Der Baurechtszins wird während der ersten 5 Be-
triebsjahren wie folgt gestaffelt:
1. Jahr = Fr. 25 000.00
2. Jahr = Fr. 31 750.00
3. Jahr = Fr. 38 500.00
4. Jahr = Fr. 45 250.00
5. Jahr = Fr. 52 000.00

1.6.2. Der Baurechtszins ab dem 6. Betriebsjahr
Ab dem 6. Betriebsjahr ist der Baurechtszins nach dem sog. 
«Basler Modell» zu berechnen. Dieses wurde vom Finanzdepar-
tement des Kanton Basel-Stadt entwickelt und wird schweizweit 
angewendet. Bemessungsgrundlage bildet der dannzumalige 
Nettoertrag der Liegenschaft, der dannzumalige absolute Boden-
wert und der dannzumalige Substanzwert der Baute. Der Bau-
rechtszins entspricht jenem Anteil am Nettoertrag, welcher dem 
Anteil des absoluten Bodenwerts an der Wertsumme von abso-
lutem Bodenwert und Substanzwert der Baute entspricht und mit 
Hilfe der nachfolgenden Formel ermittelt wird: 

Dabei ist verstanden unter:
BRZ Baurechtszins
NEt  Nettoertrag: der um die Unterhalts-, Betriebs- und Ver-

waltungskosten sowie die Abschreibungen (branchen-
üblicher Prozentsatz für Altersentwertung und Abnüt-
zung) geminderte Jahresertrag, der nach kaufmännischer 
Bewirtschaftung im Anpassungszeitpunkt erzielt wird, 
beziehungsweise erzielt werden könnte und für die Ver-
zinsung des Bodens wie der Bauten und Anlagen zur 
 Verfügung steht.

ABWt  Absoluter Bodenwert: der Preis, den ein Dritter für den 
Erwerb eines gleichen oder ähnlichen Grundstücks in un-
bebautem Zustand, jedoch mit derselben Nutzungsart 
unter normalen Verhältnissen im Anpassungszeitpunkt 
zahlen würde.

SWBt  Substanzwert der Baute: der um den branchenüblichen  
Prozentsatz für Altersentwertung und Abnützung (Ab-
schreibungen) geminderte Preis, der für die Wiedererstel-
lung der Bauten und Anlagen unter normalen Verhältnis-
sen im Anpassungszeitpunkt zu zahlen wäre.

BRZneu = Net x 
ABWt + SWBt

ABWt
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Die Ermittlung des Nettoertrags, des absoluten Bodenwerts  
und des Substanzwerts der Baute soll partnerschaftlich erfolgen. 
Der Baurechtsgeber erhält auf Verlangen Einsicht in die Finanz-
buchhaltung. Auf schriftlichen Antrag einer Partei erfolgen die 
allenfalls notwendigen Bewertungen durch die Schweizerische 
Gesellschaft für Hotelkredite oder einen neutralen Experten.  
Können sich die Parteien innert drei Monaten ab Datum des  
Bewertungsantrags gerechnet nicht auf einen gemeinsamen 
 Experten einigen, bestimmt ein Schiedsgericht auf Antrag der 
Parteien den Experten endgültig. Die Bewertung des Experten ist 
für beide Parteien verbindlich und abschliessend. Die Parteien 
tragen die Kosten des vorstehenden Bewertungsverfahrens 
 (Experte, allenfalls Gericht) je zur Hälfte.

1.6.3.  Die späteren Abpassungen des Baurechtszinses 
nach jeweils 10 Jahren

Der Baurechtszins ist alle 10 Jahre, gerechnet ab dem sechsten 
Betriebsjahr gemäss «Basler Modell» anzupassen. Dies gilt 
 sowohl während der ursprünglichen festen Vertragsdauer wie 
während der allfälligen Verlängerungsperiode des Baurechts.  

1.6.4. Veränderte Verhältnisse
Sollten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse grundlegend und 
unerwartet verändern, so haben beide Parteien das Recht, die 
Aufnahme von Verhandlungen über die Neufestlegung des 
 Baurechtszinses aufgrund der geänderten Verhältnisse zu ver-
langen. Beide Parteien sind verpflichtet, solche Verhandlungen in 
guten Treuen zu führen. Sollten sich die Parteien nicht einigen 
können, entscheidet das weiter hinten erwähnte Schiedsgericht 
endgültig.

2. Verfahrensverpflichtung

Die Baurechtsnehmerin reicht bei positivem Ausgang der 
 Volksabstimmung innerhalb von 24 Monaten nach dem Abstim-
mungstag ein bewilligungsfähiges Baugesuch ein. Innert zwei 
Jahren nach Rechtskraft der Baubewilligung muss mit dem Bau 
des  Hotels begonnen werden. Reicht die Baurechtsnehmerin 
 innert der genannten Frist kein Baugesuch ein, resp. wird nicht 
mit dem Bau begonnen und wird ihr vom Baurechtsgeber keine 
 Fristerstreckung gewährt, fällt der Baurechtsvertrag dahin.

Hinweis: 
Der vollumfängliche Baurechtsvertrag ist am Schluss abgedruckt.

3. Die Überzeugung des Bezirksrats

Der Einsiedlerhof befindet sich heute in einem sehr schlechten 
Zustand. Seit Jahren besteht in der Einsiedler Öffentlichkeit die 
weit verbreitete Überzeugung, dass das Gebäude abgerissen 
und das Grundstück anders und besser genutzt werden müsste. 
Die Vorstellungen über die Art der Nutzung gingen und gehen 
auseinander. Der Bezirksrat hat denn auch seit Jahrzehnten ver-
schiedene Ideen entwickelt und Anläufe genommen, doch es 
blieb bei der bisherigen Nutzung.  

3.1. Gute Perspektiven für eine Nutzung als Hotel
Die einmalige Lage des Grundstücks Einsiedlerhof legt eine 
 touristische Nutzung nahe. Der Bezirksrat beschloss am 1. Feb-
ruar 2012, eine künftige Verwendung anzustreben, welche Ein-
siedeln einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen bringt. Gesprä-
che mit den lokalen politischen Parteien und die verfassten 
Tourismusstudien und Businesspläne ergaben, dass ein Lead-
hotel für die touristische Entwicklung massgebend ist. Einig waren 
sich die Parteien und der Bezirksrat, dass dieses Grundstück an 
bester Lage nicht verkauft, sondern im Baurecht abgegeben 
 werden soll.  

3.2. Ausgangslage
Nach verschiedenen Anläufen ist es dem Bezirk im Frühjahr 2014 
gelungen, mit zwei erfahrenen Organisationen den Prozess für  
die Suche eines Investoren- / Architektenteams zu starten. Dabei 
standen dem Bezirk in hotelfachlicher Hinsicht die Schweizeri-
sche Gesellschaft für Hotelkredit (SGH) und in Bezug auf den 
Studienauftrag die Firma Remund + Kuster, Büro für Raumpla-
nung AG, Pfäffikon zur Seite. Die SGH erstellte eine Machbar-
keitsstudie und Remund + Kuster erarbeitete die Bedingungen 
für den Studienauftrag. Diese beiden Grundlagenpapiere wurden 
vom Bezirksrat am 17. Dezember 2014 verabschiedet. Dieser 
Beschluss galt für die Wirtschaftsförderung als Start für die 
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 Investorensuche. Nach intensiven Gesprächen ist es gelungen, 
zwei Investoren- / Architektenteams für die Teilnahme am Stu-
dien auftrag zu gewinnen. Am 31. August wurden zwei  Projekte 
eingereicht und am 23. September 2015 entschied der Bezirks -
rat, mit der Eberli Entwicklung AG einen Baurechtsvertrag aus-
zuhandeln.  

3.3. Anspruchsvolle Leitbildvorgaben
Die Liegenschaft «Einsiedlerhof» befindet sich gemäss rechts-
kräftigem Zonenplan in der Dorfzone mit spezieller Auflage  
(Art. 46 BauR) und im Leitbildperimeter des Bezirks Einsiedeln. 
Der Bezirksrat hat am 1. Februar 2012 das Leitbild «Häuserfront 
am Klosterplatz» genehmigt. Darin ist auch der Einsiedlerhof 
 enthalten. Im Leitbild sind zu folgenden Themen konkrete Emp-
fehlungen festgehalten: 
– Kantonale Denkmalpflege
– Gastronomie als wichtiger Inhalt der Häuserfront
– Freiraumkonzept «Aussenraumnutzung am Klosterplatz»

3.4. Regionale Wertschöpfung durch ein Hotel
Die einstmals in Einsiedeln überaus bedeutende Hotellerie er-
lebte in den letzten Jahren einen massiven Einbruch. Das Ange-
bot an Hotelbetten verminderte sich stetig. Dies führt dazu, dass 
immer häufiger Anfragen für Kongresse und Tagungen wegen 
fehlender Übernachtungsmöglichkeiten abschlägig beantwortet 
werden müssen. Der Bezirksrat ist nach vielen Gesprächen,  
unter anderen auch mit den lokalen Hoteliers, überzeugt, dass  
ein neues Hotel mit einem guten Betriebskonzept Einsiedeln  
viele Impulse und einen volkswirtschaftlichen Schub verleihen 
würde. Alleine die Investitionskosten von über Fr. 36 Mio. werden 
der Region Einsiedeln eine grosse Wertschöpfung garan tieren. 
Der Bedarf nach einem Hotel mit modernen Zimmern, einer 
 gepflegten Gastronomie und einer modernen Infrastruktur für 
 Tagungen und Seminare ist in Einsiedeln ausgewiesen.

Wirtschaftlicher Nutzen:
–  Hohe Wertschöpfung für die Region
–  60 % der Wertschöpfung bleibt im Bezirk
–  Lokale Lieferanten
–  Werterhaltungs- und Unterhaltsarbeiten
–  50 – 80 neue Arbeitsplätze 
–  Löhne Personal
–  Zusätzliche Steuern 
–  Investitionen in Bauwirtschaft
–  Zusammenarbeit mit Kultur- und Kongresszentrum Zwei Raben

Mit einem modernen Hotel können neue und wichtige Impulse  
für den Tourismus gesetzt werden. Einsiedeln soll sich als Über-
nachtungsdestination neu positionieren können. 

4. Zielgruppen

Das vorliegende Betriebskonzept fokussiert sich auf die nach-
folgenden Zielgruppen im Bereich der Hotellerie und der Gastro-
nomie.

4.1. Zielgruppen Hotellerie
Im Bereich der Hotellerie soll mit dem vorliegenden Projekt die 
Möglichkeit geschaffen werden, ein zusätzliches Kundenseg-
ment respektive zusätzliche Kaufkraft nach Einsiedeln zu bringen. 
Das Betriebskonzept legt aus diesem Grund das Augenmerk 
 besonders auf die Zielgruppe aus dem Gesundheitsmarkt. Er-
gänzt wird dieses Kundensegment mit Seminargästen und 
 Gruppenreisenden.

Geschäftstourismus, Seminar- und Tagungsteilnehmer;  
Bildungsangebote
Das Hotel soll für Geschäftsleute, Tagungen und Seminare zu 
einer festen Grösse auf der Achse Zürich-lnnerschweiz / Ost-
schweiz sowie in der Region und im Kanton werden. Die attraktive 
Lage und die gute verkehrstechnische Erreichbarkeit bieten gute 
Voraussetzungen. Der erfolgreiche Betrieb eines Business- und 
Seminarhotels in Schindellegi an nicht besonders attraktiver Lage 
zeigt das Potenzial in diesem Bereich. Als Zielpublikum kann das 
Seminar- und Tagungshotel KMU und grosse Firmen, aber auch 
Anbieter von Kursen und Seminaren in den Bereichen Spiritualität 
und Persönlichkeitsbildung ansprechen. Die vielfältigen Freizeit- 
und Sportangebote in unmittelbarer Nähe sind ein weiterer Vor-
teil. Der Um- und Ausbau des Kultur- und Kongresszentrums 
Zwei Raben (Dorfzentrum) bringt beidseitige Vorteile.

Gesundheitsgast
Der Gesundheitsgast lässt sich in die Bereiche Prävention / Reha-
bilitation und Lifestyle unterteilen. Bei Prävention und Rehabili-
tation geht es um einen umfassenden Ansatz für Körper, Geist 
und Seele. Der Rehabilitations-Gast weist einen höheren medi-
zinischen Therapiebedarf auf. Im Kraftort Einsiedeln ist das 
Thema Gesundheit bei der Destinationsvermarktung ein wichti-
ger Faktor. Auch der Lifestyle-Gast verfolgt einen ganzheitlich 
orientierten Gesundheitsansatz. Im Vordergrund stehen die indi-
viduelle und selbst finanzierte Gesundheitsvorsorge, eine Le-
bensstilkorrektur (Ernährung, Bewegung, Entspannung, Stress-
management), die Selbstfindung sowie die Behandlung von 
Beschwerden und Erkrankungen. 

Gruppenreisende
Zu dieser Gruppe gehören Gäste mit speziellen Interessen in den 
Bereichen Kultur, Religion, Spiritualität usw. Auch der klassische 
Pilger gehört dazu. Die Gruppenreisenden haben eine Aufent-
haltsdauer von 1 – 2 Tagen und bringen eine gute Auslastung. Der 
Vorteil wird in der hohen Planbarkeit der Dienstleistung gesehen. 
Der Fokus liegt auf dem Premium-Segment.

4.2. Zielgruppen Gastronomie
Im Bereich der Gastronomie werden neben den Hotelgästen auch 
die Tagestouristen und die Einsiedler angesprochen.

Tagestourist
Der Tagestourist legt Wert auf Gastfreundschaft. Er bringt eine 
gute Auslastung der Gastronomie während der Mittagszeit.

Einsiedler
Sie sind ortsansässige Individualgäste, Vereine und Firmen. Diese 
Gäste bringen insbesondere eine gute Auslastung im Bereich der 
Gastronomie am Mittag und auch am Abend. Der Kirchgemeinde 
können bei der Integration des Pfarreizentrums verschiedene 
Dienstleistungen angeboten werden.
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5.  Kein Problem für öffentliche  
Veranstaltungen im Paracelsuspark

Die teilweise geäusserten Befürchtungen, dass der Parcelsu-
spark aufgrund eines Hotelbetriebs nicht mehr für Veranstaltun-
gen wie die Chilbi inklusive Schwingen oder das Herbstfest zur 
Verfügung stehen würde, sind nicht begründet. Mit einer im 
Grundbuch eingetragenen Dienstbarkeit wurde sichergestellt, 
dass öffentliche Veranstaltungen im Parcelsuspark weiterhin 
durchgeführt werden können. Für ein Hotel in Zentrumslage 
 bieten nahe Veranstaltungen zudem durchaus einen Mehrwert.

6.  Pfarreizentrum für die katholische 
Kirchgemeinde

Das Bedürfnis der katholischen Kirchgemeinde, in unmittelbarer 
Nähe zur Jugendkirche ein Pfarreizentrum mit eigenen Räumlich-
keiten zu erhalten, wird vom Bezirksrat anerkannt. 

Deshalb soll eine Integration in die Neuüberbauung des Grund-
stücks Einsiedlerhof angestrebt werden. Die Investoren und 
 Architekten haben diesbezüglich mit den Verantwortlichen der 
katholischen Kirchgemeinde Kontakt aufgenommen. Eine enge 
Zusammenarbeit kann für beide Seiten vorteilhaft sein. Synergien 
sind bezüglich Gastronomie, Saalnutzung, Heizung etc. möglich.

7. Baurechtsnehmerin

7.1 Eberli Sarnen AG, Sarnen
Planen – Bauen – Leben ist für Eberli Sarnen eine Berufung. 
 Planen – Bauen – Leben steht bei Eberli aber auch für Zuverläs-
sigkeit und Qualität. Seit dem 1. Januar 2005 sind sämtliche 
 Aktivitäten der Unternehmensbereiche Entwicklung, Generalun-
ternehmung, Bau und Immobilien unter einem Dach als Eberli 
Sarnen AG zusammengefasst. Sie kümmert sich um das rei-
bungslose Zusammenspiel aller Geschäftsbereiche, entlastet die 
Spezialisten von Routinearbeiten und sorgt dafür, dass jedem 
Einzelnen ein geschäftliches Umfeld geboten wird, das sein 
 Können am besten fördert. Eberli Sarnen steht auf einem guten 
und gesunden Fundament. Die Gruppe beschäftigt heute über 
150 Mitarbeitende in den Unternehmensbereichen Entwicklung, 
Generalunternehmung, Bau und Immobilien.

7.2. Aus Tradition weitsichtig
1945 hat Josef Eberli mitten in den damaligen Kriegswirren mit 
der Gründung des eigenen Baugeschäfts Unternehmertum und 
Mut bewiesen. Mit Zielstrebigkeit und Weitsicht hat er ein solides 
Fundament geschaffen. «Häuser bauen – Neues schaffen – etwas 
aufbauen» war sein Leitsatz. «Planen. Bauen. Leben.» lautet der 
Leitsatz heute und ist Sinnbild für die Entwicklung des Unterneh-
mens in den letzten 70 Jahren. 

Aus dem Einmannbetrieb ist ein KMU-Betrieb mit 150 Mitarbei-
tenden geworden. Toni Eberli hat den elterlichen Betrieb nach der 
Übernahme im Jahre 1971 kontinuierlich ausgebaut und zu einer 
Stütze des Obwaldner Baugewerbes gemacht. Der Umstruktu-
rierung des Baugeschäfts in eine Aktiengesellschaft 1996 folgte 
2002 die Gründung der Eberli Generalunternehmung AG. Einher-
gehend mit der Bildung der Gruppenstruktur im Jahre 2004 wurde 

die Eberli Sarnen AG als solides Dach des Unternehmens ins 
Leben gerufen. 2012 folgte mit der Eberli Entwicklung AG ein 
weiterer Unternehmensbereich. Im Jahre 2014 wurde eine seit 
Jahren als Partnerunternehmen geführte Immobiliengesellschaft 
übernommen und als Eberli Immobilien AG in die Gesamtunter-
nehmung eingebunden. 

7.3  Grosse Erfahrung – Projektpartner  
Lussi & Partner Architekten AG

Seit der Gründung des Unternehmens hat Eberli Sarnen mass-
geblich die infrastrukturelle Entwicklung der Zentralschweiz mit-
gestaltet und mitgeprägt. In bewährter Zusammenarbeit  mit der 
Lussi & Partner Architekten AG, Luzern, hat Eberli Sarnen dank 
solidem und über Jahrzehnte aufgebautem Handwerk und Archi-
tektur-Knowhow wichtige touristische Leuchttürme in der bauli-
chen Entwicklung der Zentralschweiz errichtet, so unter anderem 
des Hotel Frutt Lodge & Spa auf der Melchsee-Frutt, aber auch 
in anderen Bereichen wie zum Beispiel mit der swissporarena 
(Fussballstadion Luzern).

7.4 Bauträgerschaft
Die Bauträgerschaft steht unter Federführung der Eberli Entwick-
lung AG. Als Investorin bietet sie dem Bezirk Einsiedeln die 
 partnerschaftliche Realisierung an.

8. Betriebskonzept

Das 3*-Plus-Hotel in Form eines MedicalWellness Hotels sieht 
nebst einer ansprechenden Gastronomie und 110 Hotelzimmern 
auch ein Zentrum für Kuren, Wellness und Fitness vor. Das Ge-
sundheitskonzept umfasst ein ambulantes Behandlungsangebot 
und Präventionsangebote. Im Kraftort Einsiedeln soll Energie ge-
tankt, innere Kraft geschöpft, sich selbst weiterentwickelt und 
den Lebensstil optimiert werden.

Eine Symbiose aus Destination, Lage, Flexibilität der Räumlich-
keiten, bestehendem Nachfragesegment und einem attraktiven 
Gesundheits- / Wellnessangebot bildet zusammen die betrieblich 
wirtschaftliche Grundlage. Die MedicalWellness zielt in ihrem 
Konzept auf die Selbstentwicklung und Gesundheit der Gäste ab. 
Neben einem ambulanten Behandlungsangebot wird auch die 
Synergie zwischen dem Kur & Wellness-Center und dem Hotel für 
Präventionsaufenthalte genutzt. Ein hochstehendes Gastrono-
miekonzept rundet das Angebot ab. 

Die Seminarräumlichkeiten bieten Platz für Seminare, Schul-
ungen, Veranstaltungen, Vorträge und Teambildungsanlässe. 
 Insbesondere eignen sich Themen wie Gesundheit, Ernährung, 
Ethik und Spiritualität.

Das Betriebskonzept lässt viele Synergien zu. Sei dies in der An-
gebotsgestaltung durch die Nähe zum MedicalWellness Center 
oder betriebliche Synergien, die rund um die Gastronomie und 
Beherbergung genutzt werden können. Der Betreiber verfügt 
über die Möglichkeit attraktive Angebotspakete für sämtliche 
Zielsegmente in der Hotellerie zu schnüren. Das Angebot von 
Wellness und Fitness ist auch ohne Hotelaufenthalt denkbar.
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9. Städtebau und Architektur

Das Hotel zeigt sich in einem schlanken und wirtschaftlichen 
 Volumen. Zurückhaltend elegant präsentiert sich der Bau am 
 Paracelsuspark. Ergänzt wird das Hotel durch das Haus Einsied-
ler, welches sich zurückversetzt gegen die Jugendkirche an der 
Eisenbahnstrasse in der etwas intimeren Parkanlage findet. 
Durch die schlanken Baukörper und die erweiterte Parkanlage 
wird ein fliessender öffentlicher Raum vom Kloster bis zur Ju-
gendkirche geschaffen, der sich in verschiedenen Szenarien 
 darstellt.

Die Setzung der Gebäudekörper ist nicht nur städtebaulich 
 sinnvoll, sondern ermöglicht zusätzlich eine Nutzungsflexibilität.

10. Anlagevolumen

Das Anlagevolumen für das Hotel am Paracelsuspark und das 
Haus Einsiedler beträgt rund Fr. 36 Mio. Die Kosten berechnen  
sich für ein «schlüsselfertiges»-Hotel (inkl. Kleininventar).  

11. Wirtschaftlichkeit

Die vorgenommene Wirtschaftlichkeitsrechnung korrespondiert 
mit den Aussagen und Kalkulationen der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Hotelkredite (SGH). Beide Organisationen, die SGH 
und die Eberli Entwicklung AG sind überzeugt, dass ein neues 
Hotel in Einsiedeln rentabel geführt werden kann.
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Öffentliche Urkunde
lic. iur. Sven Spörri, stellvertretender Notar, Einsiedeln

BAURECHTSVERTRAG

Grundbuch Einsiedeln

Der Bezirk Einsieden, Rathaus, in 8840 Einsiedeln, vertreten durch den 
Bezirksrat und dieser durch die Herren Bezirksammann Hermann Bet-
schart, Benzigerstrasse 19, 8840 Einsiedeln, und Landschreiber Peter 
Eberle, Luegetenstrasse 13, 8840 Einsiedeln,

– Baurechtsgeber; Eigentümer der Liegenschaft GB Nr. 1889 –

und

die Eberli Entwicklung AG, mit Sitz in Sarnen, CHE-400.957.213, Feld-
strasse 2, 6060 Sarnen vertreten durch die kollektivunterschriftberichti-
gen Mitglieder der Geschäftsleitung Herr …, geb. …, von …, wohnhaft 
in … und Herr … geb. …, von …, wohnhaft in

– Baurechtsnehmerin – 

schliessen folgenden Vertrag:

I. PRÄAMBEL
Das Areal Einsiedlerhof befindet sich seit vielen Jahrzehnten im Eigentum 
des Bezirks Einsiedeln und das darauf stehende Gebäude diente dem 
Bezirk für ganz verschiedene Zwecke. Die sehr schöne und exponierte 
Lage am erweiterten Haupt- bzw. Klosterplatz erfordert einen besonders 
sorgfältigen Umgang mit diesem Grundstück bzw. bei dessen Überbau-
ung. Für Einsiedeln bildet der Fremdenverkehr seit Jahrhunderten ein 
wichtiges wirtschaftliches Standbein.

Obwohl Einsiedeln über zahlreiche Beherbergungsbetriebe verfügt, fehlt 
ein qualitativ gutes  Angebot in einer Grösse, welche zum Beispiel die 
Durchführung von grösseren Kongressen erlaubt. Zudem fehlt ein  pas-
sendes Angebot für  Gäste im Bereich Wellness, Fitness und Gesundheit. 
Der Bezirksrat hat sich deshalb entschieden, das Areal Einsiedlerhof 
speziell für eine Nutzung freizugeben, welche eine Lücke im touristischen 
Angebot schliessen und damit einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftli-
chen Entwicklung Einsiedelns leisten kann. Als Nebennutzung soll die 
römisch-katholische Kirchgemeinde Einsiedeln auf dem Grundstück ein 
Kirchgemeindezentrum realisieren können. Für die baurechtliche Geneh-
migung des Projektes, welches die Baurechtsnehmerin auf dem Areal 
Einsiedlerhof realisieren will, ist die Baubewilligungsbehörde des Bezirks 
Einsiedeln zuständig.

Die Parteien verpflichten sich zu einer offenen und vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit. Über wichtige Ereignisse und Sachverhalte, welche das 
Projekt und dessen Fortschritt beeinflussen oder beeinflussen können, 
informieren sich die Parteien gegenseitig ohne Verzug.

II. BAURECHTSBELASTETES GRUNDSTÜCK
Der Bezirk Einsiedeln ist Eigentümer des folgenden Grundstückes: 
Grundbuch Einsiedeln

Liegenschaft Nr. 1889
Plan Nr. 504, Einsiedeln
Früherer Eintrag: aGB 224 Dorf A
Gesamtfläche 3707 m², Gebäude (Teil) Assek.Nr. 220, Paracelsuspark 3, 
Eisenbahnstrasse 24 [1485 m²]
Gartenanlage [1822 m²], übrige befestigte Fläche [400 m²]
Mutationsnr. 5215, 25.06.2014 Beleg 371

Anmerkungen
Keine

Vormerkungen
Keine

Dienstbarkeiten und Grundlasten
2177 Recht: Fusswegrecht
 zulasten Nr. 198
 31.03.1950, Beleg 3103DA
2178 Recht: Zugangs- und Zufahrtsrecht
 zulasten Nr. 198
 31.03.1950, Beleg 3103DA
2179 Recht/Last: Grundlast: Hagpflicht, Gesamtwert nicht vereinbart
 zugunsten und zulasten Nr. 198
 31.03.1950, Beleg 3103DA
 20.04.2004, Beleg BP198
2180 Last: Baudistanz 5 Meter
 zugunsten Nr. 198
 31.03.1950, Beleg 3103DA
2181 Last: Bau- und Betriebsbeschränkung
 zugunsten Nr. 198
 31.03.1950, Beleg 3103DA
2182 Last: Baurecht für Kabelverteilkabine und Kabelleitungsrecht
 zugunsten Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Zürich
 29.08.1996, Beleg 2908DA
13386 Last: Duldungspflicht betr. Immissionen
 zugunsten Nr. 196
 18.06.2014, Beleg 351

Grundpfandrechte
Keine

Die Baurechtsnehmerin bestätigt, den Inhalt und die Bedeutung der 
 hiervor aufgeführten Grundbucheintragungen zu kennen

III. BAURECHTSBEGRÜNDUNG
1.  Der Baurechtsgeber räumt der Baurechtsnehmerin ein selbständiges 

und dauerndes Baurecht im Sinne von Art. 675 und 779 ff. des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) auf dem vorstehend  
beschriebenen baurechtsbelasteten Grundstück ein

2.  Das Baurecht umfasst das ganze Grundstück Liegenschaft GB Nr. 
1889 mit einer Fläche von 3707m2.

12. Baurechtsvertrag
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3.  Das Baurecht beinhaltet das Recht, im Rahmen der planungs- und 
baurechtlichen Möglichkeiten ein oder mehrere Gebäude zum Betrieb 
eines Hotels oder hotelähnlichen Betriebs zu erstellen, zu unterhalten 
und zu erneuern. Daneben erhält die Baurechtsnehmerin das Recht, 
Räumlichkeiten für die römisch-katholische Kirchgemeinde Einsiedeln 
zu erstellen, zu unterhalten und zu vermieten / verpachten / im Unter-
baurecht abzutreten und zu erneuern und – nach Absprache mit dem 
Baurechtsgeber – weitere  Nutzungen im öffentlichen Interesse zu 
realisieren um diese selber zu bewirtschaften oder an Dritte zu vermie-
ten oder zu verpachten. Der Bezirksrat verpflichtet sich, das Bauge-
such als Grundeigentümer zu unterzeichnen. Vorbehalten bleibt die 
Erteilung der Baubewilligung.  

     Entsprechend einer Vorgehenspflicht, verpflichtet sich die  Baurechts-
nehmerin auf dem Baurechtsgrundstück möglichst rasch ein Hotel 
oder einen hotelähnlichen Betrieb zu bauen und zu betreiben (X 15). 
Als Hotel- resp. hotelähnlicher Betrieb gelten Hotelzimmer sowie Stu-
dios und Appartements 

4.  Die zu Gunsten und zu Lasten des baurechtsbelasteten Grundstü-
ckes bestehenden Dienstbarkeiten berechtigen und belasten auch 
die Baurechtsnehmerin.

IV. DAUER DES BAURECHTS
Das Baurecht dauert ab seiner Eintragung im Grundbuch bis zum  
31. Dezember 2095 (zweitausendundfünfundneunzig).

Fünf Jahre vor Ablauf des Baurechtsvertrags, spätestens am 31. De-
zember 2090, treten die Parteien in Verbindung zur Aufnahme einer 
 möglichen Vertragsverlängerung, wobei auch diese in partnerschaftli-
cher Weise durchzuführen sind.

V. ÜBERTRAGBARKEIT
Die Übertragung des Baurechts an Dritte ist in Teilen oder als Ganzes 
möglich, jedoch bedarf es der Zustimmung des Baurechtsgebers. 

Der Baurechtsgeber kann die Zustimmung verweigern
–   wenn sich der Erwerber des Baurechtes nicht vorbehaltlos und schrift-

lich verpflichtet, alle Bestimmungen dieses Baurechtsvertrages 
vollumfänglich zu übernehmen und zu erfüllen; 

–  bei fehlender Kreditwürdigkeit des Erwerbers des Baurechts.

VI. AUFNAHME ALS GRUNDSTÜCK
1.  Das Baurecht wird als eigenes Grundstück in das Grundbuch aufge-

nommen (Art. 779 Abs. 3 ZGB).  Es führt die GB Nr. 30 158 Grundbuch 
Einsiedeln.

2.  Als solches darf das Baurecht mit Grundpfandrechten, Anmerkungen 
und Vormerkungen belastet werden. Ferner darf die Baurechtsneh-
merin für die Dauer des Baurechts auf demselben Dienstbarkeiten 
und Grundlasten begründen, sofern bei Belastungen der Baurechts-
geber hierfür die schriftliche Genehmigung erteilt. Dabei bedarf ins-
besondere auch die Begründung von Unterbaurechten der schriftli-
chen Genehmigung des Baurechtsgebers. Der Baurechtsgeber kann 
die Genehmigung nur aus wichtigen Gründen verweigern, namentlich 
bei Nichterfüllung des Baurechtsvertrages oder bei Gefährdung des 

Zweckes des Baurechtsvertrages. Bei einer Verweigerung der Ge-
nehmigung kann die Baurechtsnehmerin das weiter hinten erwähnte 
Schiedsgericht anrufen.

3.   Der vorliegende Baurechtsvertrag ist erst verbindlich, wenn alle nach-
folgenden aufschiebenden Bedingungen kumulativ erfüllt sind:

 –   Rechtskräftige Zustimmung der Stimmbürger (Volksabstimmung)
 –  Rechtskräftige Baubewilligung
 –   Vollständige Zusicherung der Finanzierung durch eine Schweizer 

Bank oder Versicherung (Lex Friedrich)
 –   Mutationen und Bereinigung der Rechte und Lasten auf dem Grund-

stück gemäss Grundbuchauszug mit dem Ziel, das Projekt zu 
 realisieren resp. dessen Entwicklung nicht zu gefährden Rechts-
kräftige Bewilligung betr. Lex Friedrich (vgl. Ziffer X./12.)

 –   Möglichkeit des Baurechtsnehmers, jene Pflichtparkplätze, welche 
gemäss Projekt nicht auf dem Baurechtsgrundstück realisiert 
 werden können, in angemessener Nähe realisieren zu können oder 
abzugelten (Ersatzabgabe)

          
  Falls nicht sämtliche kumulativen Bedingungen bis zum 31. Dezem-

ber 2023 erfüllt sind, kann der Bezirksrat eine Nachfrist von zwei Jah-
ren ansetzen. Die auf den 31. Dezember 2023 angesetzte Frist ver-
längert sich um die Dauer von Einsprache- und Beschwerdeverfahren. 
Sollten nach Ablauf der Nachfrist nicht alle Bedingungen erfüllt sein, 
kann der Bezirk Einsiedeln ab  dem 1. Januar 2025 bzw. nach Ablauf 
der um die Dauer von Einsprache- und Beschwerdeverfahren verlän-
gerten Nachfrist entschädigungslos von diesem Vertrag zurücktreten. 
Diese Bestimmung geht Ziffer X. /15. vor.  

VII. BAURECHTSZINS
Die Baurechtsnehmerin bezahlt dem Baurechtsgeber während der 
 Baurechtsdauer einen Baurechtszins, zahlbar im Voraus, in gleichhohen 
vierteljährlichen Raten je auf den 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober 
jedes Jahres, erstmals pro rata per Datum des Beginns der Baurechts-
zinspflicht. Die Baurechtszinspflicht beginnt zum Zeitpunkt der Eröff-
nung des Hotels. Bis zu diesem Zeitpunkt ist kein Baurechtszins ge-
schuldet.

1. Der anfängliche Baurechtszins
In Sinne einer wirtschaftlichen Unterstützung verzichtet der Bezirk in den 
ersten 5 Betriebsjahren auf den vollumfänglichen Baurechtszins. Der 
Baurechtszins wird während der ersten 5 Betriebsjahre wie folgt gestaf-
felt:
1. Jahr = Fr. 25 000.00
2. Jahr = Fr. 31 750.00
3. Jahr = Fr. 38 500.00
4. Jahr = Fr. 45 250.00
5. Jahr = Fr. 52 000.00

2. Der Baurechtszins ab dem 6. Betriebsjahr
Ab dem 6. Betriebsjahr ist der Baurechtszins nach dem sog. «Basler 
Modell» zu berechnen. Bemessungsgrundlage bilden der dannzumalige 
Nettoertrag der Liegenschaft (nicht vom Betrieb), der dannzumalige 
 absolute Bodenwert und der dannzumalige Substanzwert der Baute. Der 
Baurechtszins entspricht jenem Anteil am Nettoertrag, welcher dem 
 Anteil des absoluten Bodenwertes an der Wertsumme von absolutem 
Bodenwert und Substanzwert der Baute entspricht und mit Hilfe der 
nachfolgenden Formel ermittelt wird.



73

 Die Berechnung geht davon aus, dass der Baurechtsnehmer die Bauten 
und Anlagen zu einem marktüblichen Zins vermieten oder verpachten 
kann. Sollte der Baurechtsnehmer gleichzeitig der Betreiber der Liegen-
schaft sein (Personenunion), so wird als Berechnungsbasis ein kalkula-
torischer Liegenschaftsertrag angewendet, analog einer getrennten 
 Situation von Baurechtsnehmer und Betreiber.

Dabei ist verstanden unter:
BRZ Baurechtszins
NEt  Nettoertrag: der um die Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungs-

kosten sowie die Abschreibungen (branchenüblicher Prozentsatz 
für Altersentwertung und Abnützung) geminderte Jahresertrag, 
der nach kaufmännischer Bewirtschaftung im Anpassungszeit-
punkt erzielt wird beziehungsweise erzielt werden könnte und für 
die Verzinsung des Bodens wie der Bauten und Anlagen zur Ver-
fügung steht.

ABWt  Absoluter Bodenwert: der Preis, den ein Dritter für den Erwerb 
eines gleichen oder ähnlichen Grundstücks in unbebautem Zu-
stand, jedoch mit derselben Nutzungsart unter normalen Verhält-
nissen im Anpassungszeitpunkt zahlen würde.

SWBt  Substanzwert der Baute: der um den branchenüblichen Prozent-
satz für Altersentwertung und Abnützung (Abschreibungen) ge-
minderte Preis, der für die Wiedererstellung der Bauten und An-
lagen unter normalen Verhältnissen im Anpassungszeitpunkt zu 
zahlen wäre.

Die Ermittlung von Nettoertrag, absolutem Bodenwert und Substanzwert 
der Baute soll partnerschaftlich erfolgen (open book, auf Verlangen Ein-
sicht in die Finanzbuchhaltung). Auf schriftlichen Antrag einer Partei 
 erfolgen die allenfalls notwendigen Bewertungen durch die Schweizeri-
sche Gesellschaft für Hotelkredite oder eine entsprechende Nachfolge-
organisation resp. einen gemeinsam zu bestimmenden, neutralen Ex-
perten.  

Können sich die Parteien nicht innert  einer Frist von drei Monaten, ab 
Datum des Bewertungsantrags gerechnet, auf einen gemeinsamen 
 Experten einigen, so nimmt ein Schiedsgericht gemäss XI Konfliktbe-
wältigung auf Antrag einer Partei die Bestimmung des Experten end-
gültig vor.  Die Bewertung des Experten ist für beide Parteien verbindlich 
und abschliessend. Die Parteien tragen die Kosten des vorstehenden 
Be wertungsverfahrens (Experte, allenfalls Gericht) je zur Hälfte.

3.  Die späteren Anpassungen des Baurechtszinses nach jeweils  
10 Jahren

Der Baurechtszins ist alle 10 Jahre, gerechnet ab dem sechsten Be-
triebsjahr gemäss «Basler Modell» und den Bestimmungen gemäss 
 Ziffer 2. hiervor anzupassen. Dies gilt sowohl während der ursprüng-
lichen festen Vertragsdauer wie während der allfälligen Verlängerungs-
periode des Baurechts. 

Sollten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse grundlegend und unerwar-
tet verändern, so haben beide Parteien das Recht, die Aufnahme von 
Verhandlungen über die Neufestlegung des Baurechtszinses aufgrund 
der geänderten Verhältnisse zu verlangen (max. Frist von zwei Monaten 
von der Anzeige der einen Partei bis zum Verhandlungseintritt der ande-

ren Partei). Beide Parteien sind verpflichtet, solche Verhandlungen in 
guten Treuen zu führen. Sollten sich die Parteien nicht einigen können, 
entscheidet das weiter hinten erwähnte Schiedsgericht (XI. Konfliktbe-
wältigung)  endgültig.

4. Sicherstellung des Baurechtszinses
Zur Sicherstellung des Baurechtszinses hat der Grundeigentümer 
 gegenüber dem jeweiligen Baurechtsnehmer Anspruch auf Errichtung 
eines Pfandrechts gemäss Art. 779 i ZGB. Der Baurechtsnehmer kann 
diese Sicherstellung auch mittels Bank- oder Versicherungsgarantie 
 erfüllen. 

VIII. HEIMFALL
1. Ordentlicher Heimfall
Sofern keine Verlängerung des Baurechtes erfolgt, fallen die Bauwerke 
mit allen festen Einrichtungen mit Ablauf der Baurechtsdauer dem 
 Baurechtsgeber heim und werden wieder Bestandteil des Grundstückes.

Die gängigen Regelungen für die Heimfallentschädigung gehen vom 
 Gebäudewert aus, lassen aber weitere Elemente ausser Acht. Häufig 
wird auch nur eine anteilmässige Entschädigung vorgesehen und ge-
legentlich wird eine solche gänzlich ausgeschlossen. Insbesondere 
 letzteres kann dazu führen, dass Liegenschaften mit der Zeit schlecht 
unterhalten werden.
 
Die Regelung der partnerschaftlichen Heimfallentschädigung geht 
 dahin, dass die Baurechtsnehmerin für den Heimfall ihres Gebäudes 
 einen Anteil am Marktwert der Liegenschaft erhält, der wiederum ihrem 
Kapitalanteil am gesamten Liegenschaftswert entspricht. Dies führt zur 
Formel:

Auszugehen ist somit vom Marktwert der Liegenschaft im Heimfallzeit-
punkt. Mit dem Bruch wird ermittelt, welches der Anteil des Gebäudes 
(Substanzwert der Baute) an den Gesamtanlagekosten ist. Die Heimfal-
lentschädigung bildet schliesslich denjenigen Anteil am Marktwert der 
Liegenschaft ab, der dem Anteil des Gebäudes am gesamten Liegen-
schaftswert entspricht. Auch hier kommt der partnerschaftliche Ge-
danke zum Tragen. Ist beispielsweise der Marktwert einer Liegenschaft 
an schlechter Lage mit einer wirtschaftlich ungünstigen Bebauung tief, 
hat die Baurechtsgeberin eine entsprechend niedrigere Heimfallent-
schädigung zu bezahlen. Anderseits kann eine Baurechtsnehmerin für 
ihre Baute nicht nur eine Heimfallentschädigung gemäss dem Gebäude-
wert erhalten, sondern bei einer Liegenschaft mit hohem Marktwert eine 
höhere Entschädigung. Beide Parteien partizipieren an der wirtschaftli-
chen Entwicklung der Immobilie. 

Für die heimfallenden Bauwerke und die dazugehörenden Anlagen hat 
der Baurechtsgeber dem dannzumaligen Baurechtsnehmer eine Ent-
schädigung entsprechend der oben aufgeführten Formel, analog dem 
«Basler Modell» zu entrichten. Als Substanzwert gilt der Wert, den die 
baulichen Anlagen im Zeitpunkt des Heimfalles aufweisen, unter Berück-
sichtigung der Altersentwertung, der Zeitgemässheit der Bauweise, der 
weiteren Verwendungsmöglichkeiten für den Baurechtsgeber und der 

Substanzwert der 
Baute

Substanzwert der Baute 
+ absoluter Bodenwert

Heimfallentschädigung = 
Marktwert der Liegenschaft x

BRZneu = Net x 
ABWt + SWBt

ABWt
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voraussichtlichen wirtschaftlichen Lebensdauer der Bauten. Der Sub-
stanzwert als auch der Marktwert der Liegenschaft werden von einer 
oder mehreren unabhängigen Fachpersonen endgültig ermittelt.

Grundsätzlich entspricht bei einem Hotel- oder hotelähnlichen Betrieb 
der DCF Wert (Discounted Cash-Flow) dem Marktwert.

Die Heimfallentschädigung wird fällig auf den Tag des Erlöschens des 
Baurechts oder auf den Tag der Übertragung des Baurechts auf den 
Baurechtsgeber. 

2. Vorzeitiger Heimfall
Der Baurechtsgeber ist berechtigt, die Übertragung des Baurechts mit 
allen Rechten und Pflichten auf sich selber zu verlangen (vorzeitiger 
Heimfall), wenn die Baurechtsnehmerin in grober Weise das ihr einge-
räumte Baurecht überschreitet oder Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
verletzt (zum Beispiel Erstellung von unzulässigen Bauten, rechtswidrige 
Benutzung der Bauten, Nichtbezahlung des Baurechtszinses, dauernde 
Einstellung des Hotelbetriebs; ausgenommen hiervon ist indes die Re-
gelung bei geänderten wirtschaftlichen Veränderungen VII. 3. Abs. 2). 
Dieses Begehren des Baurechtsgebers setzt eine förmliche Mahnung 
voraus und muss binnen drei Monaten nach Kenntnis der Pflichtverlet-
zung geltend gemacht werden. 

Das Heimfallrecht kann nur ausgeübt werden, wenn für die heimfallenden 
Bauwerke eine angemessene Entschädigung geleistet wird, bei deren 
Bemessung das schuldhafte Verhalten der Baurechtsnehmerin als Her-
absetzungsgrund berücksichtigt werden kann. Die Übertragung des 
Baurechtes auf den Baurechtsgeber erfolgt erst, wenn die Entschädi-
gung bezahlt oder sichergestellt ist (Art. 779g ZGB). Die Berechnung der 
Entschädigung basiert auf der Formel der Heimfallsentschädigung.

IX. VORKAUFSRECHT
Bezüglich Vorkaufsrecht gilt die gesetzliche Regelung von Art. 682 ZGB, 
d. h. der Baurechtsgeber hat und behält das gesetzliche Vorkaufsrecht 
an den Bauten und Anlagen auf dem Baurechtsgrundstück und die Bau-
rechtsnehmerin hat bzw. behält das gesetzliche Vorkaufsrecht am bau-
rechtsbelasteten Grundstück.

X. WEITERE BESTIMMUNGEN
1. Besitzantritt
Der Besitzantritt mit Übergang von Nutzen und Gefahr sowie Rechten 
und Pflichten erfolgt mit der Eintragung des Baurechts im Grundbuch. 
Über öffentliche und private Nebenkosten rechnen die Parteien aus-
seramtlich, Wert per Besitzantritt, ab. Die Baurechtsnehmerin hat keine 
laufenden Kosten zu übernehmen, welche den Betrieb und Unterhalt der 
bestehenden Gebäude und Anlagen betreffen. Das Grundstück und das 
Gebäude Einsiedlerhof müssen bei Besitzantritt von allem beweglichen 
Mobiliar geräumt sein. Für die Räumung wird dem Baurechtsgeber eine 
Frist von acht Monaten eingeräumt. Der Beginn der Frist wird von den 
Parteien zusammen festgelegt. Die Liegenschaft muss dem Bezirk ab 
Zustimmung der Stimmbürger noch zwei Jahre zur Verfügung stehen.

2. Miet- und Pachtverträge
Ab Inkrafttreten des Baurechtsvertrags muss das baurechtsbelastete 
Grundstück frei von Miet- und Pachtverhältnissen sein. 

Das Baurechtsgrundstück wird pfandfrei übergeben.

3. Anschlüsse
Innerhalb des Baurechtsgrundstücks ist es Sache der Baurechtsneh-
merin, die erforderlichen Anschlussleitungen und Anschlussinstalla-
tionen an die nächstgelegenen Anschlusspunkte im Wasser-, Abwasser- 
und Elektrizitätsleitungsnetz auf ihre Kosten zu erstellen.

4. Versicherungspflicht
Die Baurechtsnehmerin hat die Bauten und Anlagen auf eigene Kosten 
angemessen zu versichern; zudem hat die  Baurechtsnehmerin eine 
 angemessene Haftpflichtversicherung als Werkeigentümerin abzu-
schliessen.

5. Öffentliche Abgaben
Alle öffentlichen Abgaben, die auf den Bauten und Anlagen auf dem 
Baurecht ruhen oder sonst an deren Erstellung, Bestand, Übergang oder 
Untergang anknüpfen, sind von der Baurechtsnehmerin zu übernehmen.
Wird eine solche Abgabe kraft Gesetzes vom Baurechtsgeber erho- 
ben, so ist die Baurechtsnehmerin ersatzpflichtig.

6. Gewährleistung bestehender Bauten und Anlagen
Die Gewährleistungspflicht des Baurechtsgebers für rechtliche und 
 körperliche Mängel wird, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich auf-
gehoben. Die Parteien erklären hiermit, die Tragweite und Bedeutung 
dieser Vereinbarung zu kennen, nachdem die Urkundsperson sie auf die 
Rechtswirkungen derselben hingewiesen hat. Die Überlassung des 
 baurechtsbelasteten Grundstückes erfolgt in dem den Parteien bekann-
ten, heutigen Zustand. 

Weiter werden folgende Bestimmungen aufgenommen:
–   Die Baurechtsnehmerin hat Kenntnis von der Beschaffenheit des 

 Baugrunds (Dossier von Jäcklin Geologie, vom 31. März 2015 «Areal-
entwicklung Einsiedlerhof» Kat.-Nr 1889, Einsiedeln / SZ).

–   Das Grundstück weist keinen Eintrag im Altlastenkataster des Kan -
tons Schwyz auf.

–   Zusätzliche Kosten wegen unerwarteter Altlasten oder archäologi-
scher Funde oder wegen Baugrundverhältnissen, die nicht aus dem 
Dossier von Jäcklin Geologie vom 31. März 2015 hervorgehen und die 
Bebauung verhindern oder massgebend verzögern bzw. die planeri-
sche und bauliche Ausführung unverhältnismässig verteuern, über-
nehmen die Parteien je zur Hälfte.  

–   Die Baurechtsnehmerin verpflichtet sich bei entsprechenden Vorkomm-
nissen mit (wirtschaftlichen Konsequenzen) diese bei der Baurechtsge-
berin anzuzeigen und das weitere Vorgehen gemeinsam  abzusprechen. 

7. Unterhalt
Die Baurechtsnehmerin ist verpflichtet, Bauten und Anlagen und die mit 
dem Baurecht belastete Grundstücksfläche während der ganzen Dauer 
des Baurechts sachgemäss nach geltenden Normen und Gesetzen zu 
unterhalten.  

8. Abbruch-, Erschliessungs- und Baunebenkosten
Alle Abbruch-, Erschliessungs- und sonstigen Baunebenkosten inkl. 
 Gebühren, welche im Zusammenhang mit der Planung und Realisierung 
von Bauten und Anlagen auf dem Baurechtsgrundstück stehen, gehen 
zu Lasten der Baurechtsnehmerin.

9. Rückgriff
Wird der Baurechtsgeber in einer mit dem Baurecht in Zusammenhang 
stehenden Angelegenheit belangt, insbesondere z. B. aufgrund von Art. 
684 ZGB oder Art. 58 OR, steht ihm der Rückgriff gegen die Baurechts-
nehmerin zu. Wenn der Baurechtsgeber in einem solchen Fall in einem 
gerichtlichen Verfahren belangt wird und er der Baurechtsnehmerin den 
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Streit verkündet, ist die letztere gehalten, als Nebenintervenientin in den 
Prozess einzutreten mit der Verpflichtung, denselben auf eigene Kosten zu 
führen, sofern der Baurechtsgeber dies berechtigterweise verlangen kann. 

Dagegen steht der Baurechtsnehmerin, sofern diese von einem Dritten 
belangt wird, keinerlei Rückgriff gegen den Baurechtsgeber zu.

10. Rechtsstreitigkeiten mit Dritten
Rechtsstreitigkeiten mit Dritten im Zusammenhang mit der Erstellung, 
dem Bestand, dem Betrieb und / oder der Benutzung der Bauten und 
Anlagen, sind von der Baurechtsnehmerin auf ihre Kosten zu führen.

11.  Lex Friedrich
Durch die Urkundsperson sind die Parteien auf das Bundesgesetz über 
den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. De-
zember 1983 (BewG) und die dazugehörende Verordnung vom 1. Okto - 
ber 1984 (BewV) hingewiesen worden. Die Parteien bestätigen, in das 
BewG und die BewV Einsicht genommen zu haben.

Der Baurechtsnehmerin ist bekannt, dass sie nur dann erwerben kann, 
wenn das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz mit rechts-
kräftiger Verfügung die Nichtbewilligungspflicht feststellt oder die Bewilli-
gung erteilt und die daraus folgenden Auflagen eingehalten werden.

13. Begrenzung der hypothekarischen Belastung
Die Baurechtsnehmerin verpflichtet sich, die hypothekarische Belastung 
der Baurechtsparzelle so zu begrenzen bzw. herabzusetzen, dass die 
beim vorzeitigen Heimfall dem Baurechtsgeber auszubezahlende Ent-
schädigung ausreicht, um die Grundpfandschulden zu begleichen.

14. Dienstbarkeiten und weitere Vereinbarungen
a)  Der Bezirk Einsiedeln als Baurechtsgeberin verpflichtet sich, der 

 Baurechtsnehmerin alle für die Realisierung des Hotels resp. hotel-
ähnlichen Betriebs auf dem Baugrundstück erforderlichen Dienstbar-
keiten entschädigungslos einzuräumen, sofern er auch Eigentümer 
der für die Errichtung der Dienstbarkeiten benachbarten Grundstücke 
ist und es nicht zu einem substantiellen Nachteil führt. Andererseits 
verpflichtet sich die Baurechtsnehmerin dem Bezirk Einsiedeln eben-
falls allenfalls notwendige Dienstbarkeiten entschädigungslos zulas-
ten des Baurechtsgrundstücks einzuräumen, sofern dies für die 
 Bewirtschaftung oder den Betrieb der im Eigentum des Bezirks Ein-
siedeln stehenden Nachbarliegenschaft erforderlich ist und nicht zu 
einem substanziellen Nachteil führt.

b)  Die Baurechtsnehmerin ist mit Abschluss des vorliegenden Vertrages 
(auch wenn er noch nicht im Grundbuch eingetragen ist) berechtigt, 
alle notwendigen Abklärungen und Vereinbarungen betr. die Über-
bauung und Erstellung des Hotels- bzw. hotelähnlichen Betriebes bei 
Behörden und Dritten vorzunehmen bzw. abzuschliessen und dafür 
das baurechtsbelastete Grundstück, Liegenschaft 1889, auch mit 
Dritten jederzeit zu betreten sowie auf diesem notwendigen Untersu-
chungen auf ihre Kosten, aber entschädigungslos vorzunehmen.

c)  Bis zur grundbuchlichen Eintragung des hiermit errichteten Baurechts 
darf die Liegenschaft GB Nr. 1889 ohne die Zustimmung der Baurechts-
nehmerin mit keinen zusätzlichen dinglichen Rechten und Pfandrechten 
(Dienstbarkeiten, Grundpfandrechte etc.) belastet werden.

15.   Verfahrensverpflichtung / Einreichung des Baugesuchs innert  
24 Monaten

Die Baurechtsnehmerin reicht bei positivem Ausgang der Volksabstim-
mung innerhalb von 24 Monaten nach dem Abstimmungstag ein bewil-
ligungsfähiges Baugesuch ein. Innert zwei Jahren nach Rechtskraft der 

Baubewilligung muss mit dem Bau des Hotels begonnen werden, der 
Bau ist innert ortsüblicher Zeit abzuschliessen. Reicht die Baurechtsneh-
merin innert der genannten Fristen kein Baugesuch ein, resp. wird nicht 
mit dem Bau begonnen, und wird ihr vom Bezirksrat keine Fristerstre-
ckung gewährt, fällt der Baurechtsvertrag dahin.

16. Vorbehalt der Zustimmung durch die Stimmbürger
Wird das Sachgeschäft über die Baurechtsbegründung durch die Be-
zirksgemeinde bzw. das Stimmvolk abgelehnt, fällt der vorliegende Ver-
trag vollständig dahin. In diesem Fall stehen den Parteien gegenseitig 
keine Entschädigungsansprüche zu.

17. Vormerkung der vertraglichen Bestimmungen
Die Parteien vereinbaren, alle vertraglichen Bestimmungen des Bau-
rechtsvertrages im Grundbuch vorzumerken, damit sie auch für jeden 
Rechtsnachfolger gelten.

XI. KONFLIKTBEWÄLTIGUNG
Bei Streitigkeiten besteht für beide Parteien die Verpflichtung, sich direkt 
und einvernehmlich zu einigen. Kommt es zu keiner gütlichen Einigung 
soll zuerst eine unabhängige kompetente Person als Mediation beige-
zogen werden. Sollten auch diese Bemühungen zu keiner Einigung füh-
ren, entscheidet unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte ein nach 
den Bestimmungen der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) 
bestelltes Schiedsgericht. Das Schiedsgericht besteht aus drei Mitglie-
dern. Jede Partei wählt ein Mitglied; diese wählen den Präsidenten. Das 
Schiedsgericht regelt das Verfahren selber. Jedes ordentliche Rechts-
mittel ist ausgeschlossen. Das Schiedsgericht wird im Sinne von Art. 381 
Abs. 1 lit. b ZPO ermächtigt, nach Billigkeit zu urteilen.

Sitz des Schiedsgerichts ist Einsiedeln.

XII. GRUNDBUCHEINTRAG
Nach Eintritt der Bedingungen gemäss Ziffer VI./3. kann der Vertrag 
durch die Parteien gemeinsam oder einseitig durch eine Partei innert  
30 Tagen zur Eintragung angemeldet werden. Die Grundbuchanmeldung 
wird auf dem Notariat abgegeben. 

Dieser Baurechtsvertrag wird im Grundbuch wie folgt zu vollziehen sein:
1.  Eintrag des Baurechts als Last auf GB Nr. 1889 unter dem Kennwort 

«selbständiges und dauerndes Baurecht GB Nr. 30 158 Kat. Nr. (1889) 
bis 31.12.2095.»

2.  Anlage des neuen Grundbuchblattes GB Nr. 30 158 mit Bestand  
3707 m² selbständiges und dauerndes Baurecht auf GB Nr. 1889, 
Dauer bis 31.12.2095; und Eintragung der Eberli Entwicklung AG, mit 
Sitz in Sarnen, CHE-400.957.213, als Eigentümerin.

3.  Vormerkung des Baurechtsvertrages vom xx.xx.2015 auf GB Nr. 1889 
und 30 158. 

XIV. KOSTEN 
Die Kosten dieses Vertrages (Notar, Grundbuch) tragen die Parteien soli-
darisch je zur Hälfte. Die Grundstückgewinnsteuer entfällt (§ 112 lit. c StG).  

Einsiedeln, 

Der Baurechtsgeber:  
Bezirk Einsiedeln

Die Baurechtsnehmerin:  
Eberli Entwicklung AG 

BEURKUNDUNG
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Antrag des Bezirksrates

Der Bezirksrat beantragt der Bezirksgemeinde:

Die Bezirksgemeinde beschliesst in geheimer Abstimmung:

1.  Dem Baurechtsvertrag mit der Eberli Entwicklung AG, Sarnen betreffend das Grundstück GB Nr. 1889 (Einsiedlerhof) mit 
einer Fläche von 3707 m2 wird zugestimmt. 

2.  Der Bezirksrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsie-
deln hat die Sachvorlage «Baurechtsvertrag mit der Eberli 
Entwicklung AG, Sarnen» in formeller, materieller und 
rechtlicher Hinsicht, jedoch nicht in strategischer Hinsicht, 
geprüft.

Aufgrund unserer Beurteilung weisen wir auf folgende 
Sachverhalte hin:
– die zukünftigen Ertragschancen optimistisch kalkuliert 

sind
– die Baurechtserträge für den Bezirk Einsiedeln einem 

Drittvergleich (Markt) nicht standhalten
– dem Bezirk Einsiedeln Zusatzkosten entstehen aufgrund 

der Neuplatzierung der bisherigen «Mieter» (Kindergar-
ten, Schulverwaltung)

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsie-
deln empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
die Sachvorlage aufgrund obiger Begründung abzulehnen.

Einsiedeln, 6. November 2015

Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln

Christoph Bingisser, Präsident 
oek. FH, eidg.dipl. Wirtschaftsprüfer

Franz Burkard

Annamarie Kälin

Andreas Kuriger 
oek. FH, eidg.dipl. Treuhandexperte

Yvonne Steiner  
Betriebswirtschafterin HF

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (§ 41 FHG)


